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Abschnitt 4 

Datenschutzbeauftragter 

 

Artikel 37 Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1)  Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen Daten-

schutzbeauftragten, wenn 

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, 

mit Ausnahme von Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, 

b)  die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durch-führung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, 

ihres Um-fangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und sys-

tematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der um-

fangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 o-

der von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straf-

taten gemäß Artikel 10 besteht. 

(2)  Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernen-

nen, sofern von jeder Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht 

werden kann. 

(3)  Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde 

oder öffentliche Stelle handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter 

Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer Daten-

schutzbeauftragter benannt werden. 

(4)  In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen Datenschutzbeauftragten 

benennen; falls dies nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrie-

ben ist, müssen sie einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für 

derartige Verbände und andere Vereinigungen, die Verantwortliche oder Auftragsver-

arbeiter vertreten, handeln. 
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(5)  Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation 

und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutz-

rechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben. 

(6)  Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungs-

vertrags erfüllen. 

(7)  Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit. 

 

Artikel 38 Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1)  Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutz-

beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 

Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

(2)  Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauf-

tragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie die für die Erfül-

lung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezoge-

nen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens 

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. 

(3)  Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutz-

beauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Aus-

übung dieser Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf von dem Verantwortli-

chen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberu-

fen oder benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der 

höchsten Managementebene des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 

(4)  Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbei-

tung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß 

dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 

(5)  Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertrau-

lichkeit gebunden. 

(6)  Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und 

Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

 

Artikel 39 Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1)  Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben: 
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a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflich-

ten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der 

Union bzw. der Mitgliedstaaten; 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschrif-

ten der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten ein-

schließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schu-

lung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbe-

züglichen Überprüfungen; 

c) Beratung - auf Anfrage - im Zusammenhang mit der Datenschutz-

Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35; 

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zu-

sammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß 

Artikel 36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

(2)  Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Ver-

arbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den 

Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 
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(Auszug aus der Datenschutzgesetz NRW) 
 

 

Kapitel 6 Die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte 

 

§ 31 Verschwiegenheitspflicht, Zeugnisverweigerungsrecht und Abberufung 

(1)  Bei Bedarf kann eine Stelle auch mehrere behördliche Datenschutzbeauftragte so-

wie mehrere Vertreterinnen und Vertreter benennen. 

(2)  Betroffene Personen können die behördliche Datenschutzbeauftragte oder den be-

hördlichen Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personen-

bezogen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679, dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Daten-

schutz im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder der behörd-

liche Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität der be-

troffenen Person sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffene Person 

zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon durch die betroffene Person 

befreit ist. 

(3)  Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis 

von Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäf-

tigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, 

steht dieses Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr oder 

ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet 

die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, 

es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden 

kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftrag-

ten reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere Dokumente einem Be-

schlagnahmeverbot. 

(4)  Die Abberufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten ist nur in ent-

sprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 

vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem Ende der Tätigkeit als be-

hördliche Datenschutzbeauftragte oder behördlicher Datenschutzbeauftragter ist die 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Jahres unzulässig. Dies gilt 

nicht, wenn die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 
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